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Bitte beachten ..Neuerungen ab 2010
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Anderung Abfuhrtag - neu Dienstag
Neu findet die wöchentliche Kehrichtabfuhr immer am Dienstag statt. Bitte
stellen Sie jeweils das Abfuhrmaterial erst am Dienstag-Morgen bereit, damit
die Säcke weniger von Füchsen und Krähen zerfetzt werden.
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Grüngut I b~ogeneAbfäUe
Vorschrift von Normbehälter ab 1. Juli 2010
Der Abfuhrtag für das Grüngut bleibt unverändert der Freitag.

Um die Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS) und
die Vorschriften der SUVA einzuhalten (max. Traggewicht 25 kg/Person),
werden ab 1, Juli 2010 für die Grüngut-Entsorgung nur noch Normbehälter
akzeptiert, welche maschinell geleert werden können.

Diese genormten grünen Container mit sogenannter Kammschüttung kön-
nen in den Grössen 140 I, 240 I, 660 I und 770 I direkt beim Abfallunter-
nehmer Bader Paul Transporte, Regensdorf bestellt werden (siehe beilie-
gender Prospekt).

Grüngut-Sehälter, welche nicht den Vorschriften entsprechen, werden
ab dem 1. Juli 2010 nicht mehr geleert

Weiterhin zugelassen sind mit verrottbarer Schnur (keine Synthetik-Schnüre)
gebündelte Äste, Stauden und Sträucher, sowie gebündelter Baumschnitt
und Schilf. Das Bündel darf nicht länger als 1.20 Meter und 20 Kilogramm
schwer sein. Der Durchmesser von Ästen und Baumschnitt ete. darf maximal
6 em betragen.
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